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Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Die Teilnahme am
Termin ist jedem, dessen Belange von dem Vorhaben berührt
werden, freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmäch-
tigten ist möglich. Dieser hat seine Bevollmächtigung durch
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den
Akten der Anhörungsbehörde (Landesamt für Bauen und
Verkehr, Dezernat 21, Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten)
zu geben. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten
auch ohne ihn verhandelt werden kann. Nicht fristgerecht,
z. B. im Erörterungstermin erstmalig erhobene Einwendun-
gen, werden nicht berücksichtigt. Das Anhörungsverfahren
ist mit dem Schluss der Verhandlung beendet.
Kosten, die durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder
durch eine Vertreterbestellung entstehen, werden nicht er-
stattet.
Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Plan-
feststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden
nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonder-
ten Entschädigungsverfahren behandelt.

Wegen der Nichtöffentlichkeit des Erörterungstermins wird
eine Eingangskontrolle durchgeführt. Die Teilnahmeberech-
tigung ist durch Vorlage der den Einwendern übersandten
Einladung in Verbindung mit dem Personalausweis oder in
anderer geeigneter Weise nachzuweisen.  
Diese Bekanntmachung ist gemäß § 27a VwVfG auch im In-
ternet unter www.LBV.brandenburg.de  Aufgaben → Plan-
feststellung → Erörterungstermine einsehbar.

17.07.2018

i.V. Bernau
Landesamt für Bauen und Verkehr
Lindenallee 51
15366 Hoppegarten

Bekanntmachung des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Bekanntmachung
zum Anhörungsverfahren zur Planfeststellung für B 97 Netzergänzung ö Cottbus 
von Bau-km 0+698,800 bis Bau-km 1+960,00 von der L 49 Abs. 120 km 0,600 

bis B 97 Abs. 370, km 0,500 in der Stadt Cottbus, 
in der Gemeinde Neuhausen/Spree, sowie trassenferne 
naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahmen im 

Amt Döbern-Land im Landkreis Spree-Neiße
und 

zum Anhörungsverfahren zur Planfeststellung für B 97n/B168n Neubau 
Ortsumgehung Cottbus, 2. VA von Bau-km 0+283,000 bis Bau-km 3+940,00 (B97n) 

und Bau-km 0-925,000 bis Bau-km 2+336,300 (B 168n) in der Stadt Cottbus, 
in der Gemeinde Neuhausen/Spree, sowie trassenferne 

naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahmen in der Stadt Drebkau, 
in der Stadt Forst/Lausitz und im Amt Döbern-Land im Landkreis Spree-Neiße

Im weiteren Verlauf des Anhörungsverfahrens zu der oben
angeführten Baumaßnahme wird ein 

Erörterungstermin
über die vorgebrachten Stellungnahmen und Einwendungen
durchgeführt.

Die Erörterung 
findet statt 
vom 29.08.2018 bis 30.08.2018 
um 10:30 Uhr und 10:00 Uhr
im Raum Cosiebus im 

Lindner Congress Hotel Cottbus
Ort Berliner Platz

03046 Cottbus
Für den 29.08.2018 ist die Erörterung der privaten Einwen-
dungen vorgesehen. Am 30.08.2018 folgt die Erörterung der
Stellungnahmen der am Verfahren beteiligten Träger öffent-
licher Belange. 
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